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1 Planungsanlass und Aufgabenstellung 

 

Die Gemeinde Nümbrecht beabsichtigt die Aufstellung eines Bebauungsplanverfahrens nach § 13 a 

Baugesetzbuch (BauGB) für den Bereich Bebauungsplan Nr. 96 „Bierenbach/Auf der Acht“ im Nor-

den der Ortslage Bierenbachtal.  

 

 

Abbildung 1: Lage des Plangebietes 

 

Da bei dem Vorhaben planungsrelevante Arten eingriffsrelevant betroffen sein können, ergibt sich 

aufgrund der Rechtslage gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sowie der Vorgaben von 

FFH- und Vogelschutz-Richtlinie die Notwendigkeit einer Artenschutzprüfung, Stufe I: Vorprüfung 

(Artenspektrum, Wirkfaktoren) entsprechend der Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der natio-

nalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL) 

zum Artenschutz bei Planungs- oder Zulassungsverfahren (VV- Artenschutz) sowie der Handlungs-
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empfehlung des Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-

schutz des Landes Nordrhein-Westfalen (2010): Artenschutz in der Bauleitplanung und bei der bau-

rechtlichen Zulassung von Vorhaben. 

 

Die Maßstäbe für die Prüfung der Artenschutzbelange ergeben sich aus den in § 44 Abs. 1 BNatSchG 

formulierten Zugriffsverboten. In Bezug auf die europäisch geschützten FFH-Anhang IV-Arten und 

die europäischen Vogelarten ist es verboten: 

- Verbot Nr. 1: wildlebende Tiere zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwick-

lungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

- Verbot Nr. 2: wildlebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Über-

winterungs- und Wanderungszeiten so erheblich zu stören, dass sich der Erhaltungszustand 

der lokalen Population verschlechtert, 

- Verbot Nr. 3: Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wildlebender Tiere aus der Natur zu entneh-

men, zu beschädigen oder zu zerstören, 

- Verbot Nr. 4: wildlebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-

men, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

 

Abbildung 2: Luftbild mit Abgrenzung des Plangebietes 
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Der nachfolgende artenschutzrechtliche Fachbeitrag untersucht für das Vorhaben, entsprechend der 

Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien 

92/43/EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL) zum Artenschutz bei Planungs- oder Zulassungs-

verfahren (VV- Artenschutz), ob und in welcher Art und Intensität geschützte/ planungsrelevante 

Arten betroffen sein könnten. 

 

 

2 Lebensraumstrukturen/ Biotoptypen im Untersuchungsgebiet und angrenzendem Umfeld 

 

Das Plangebiet befindet nördlich der Ortschaft Bierenbachtal und ca. 3,5 Kilometer vom Hauptort 

Nümbrecht an der L 320 Richtung Wiehl. Es grenzt an die bestehende Bebauung an.  

 

Im Süden und Südwesten wird das Plangebiet durch die bestehende Wohnbebauung begrenzt. Im 

Westen verläuft die L 320 und im Nordwesten grenzt eine ehemalige Tischlerei an. Im Norden und 

Osten wird das Plangebiet von Grünland eingefasst. 

 

Das Plangebiet selbst wird als Grünland genutzt. Eine Obstbaumwiese ist hier teilweise abgängig. 

Innerhalb der Wirkzonen befinden sich auch Wälder. 

 

 

Abbildung 3: Luftbild des Untersuchungsraums mit Abgrenzung der „Wirkzonen“ 
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Abbildung 4: Plangebiet, Blickrichtung Südwesten 

 

 

Abbildung 5: Nördlicher Teil des Plangebietes, Blickrichtung Westen 
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Abbildung 6: Obstbäume, teilweise abgängig im Süden des Plangebietes 

 

 

 

Abbildung 7: Plangebiet, Blickrichtung Nordwesten 



Bebauungsplan Nr. 96 „Bierenbach/Auf der Acht“, Gemeinde Nümbrecht,  

Artenschutzprüfung Stufe I - Vorprüfung 

 
- 6 - 

 

Abbildung 8: Alter Obstbaum mit Baumhöhle (abgängig) 

 

 

 

Abbildung 9: Plangebiet, Blickrichtung Westen mit Stall im Hintergrund 
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3 Datenrecherche, Vorprüfung des Artenspektrums  

 

3.1 Datenquelle Fachinformationssysteme  

 

Am 30.11.2021 wurde das Fachinformationssystem „Geschützte Arten“ des LANUV abgefragt (LA-

NUV 2020).  

 

Die Abfrage ergab für das betroffene MTB 5011 (TK 25 Wiehl), Quadrant 3, 

 

26 planungsrelevante Arten: 

• 4 Säugetierarten (Fledermäuse) 

• 22 Vogelarten 

 

Erläuterungen: 

ATL atlantische biogeographische Region 

KON kontinentale biogeographische Region 

G günstig (grün) 

U ungünstig/unzureichend (gelb) 

S ungünstig/schlecht (rot) 

- sich verschlechternd 

+ sich verbessernd 

FoRu Fortpflanzungs- und Ruhestätte (Vorkommen im Lebensraum) 

FoRu! Fortpflanzungs- und Ruhestätte (Hauptvorkommen im Lebensraum) 

(FoRu) Fortpflanzungs- und Ruhestätte (potentielles Vorkommen im Lebensraum) 

Ru Ruhestätte (Vorkommen im Lebensraum) 

(Ru) Ruhestätte (potentielles Vorkommen im Lebensraum) 

Na Nahrungshabitat (Vorkommen im Lebensraum) 

(Na) Nahrungshabitat (potentielles Vorkommen im Lebensraum) 

 

Die Liste der aufgeführten Arten richtet sich nach der aktualisierten Liste der planungsrelevanten 

Arten. 

Das Plangebiet liegt in dem MTB-Quadranten 5011/3 

Lage der Quadranten im TK25-Messtischblatt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Status Erhaltungszustand 

in NRW (KON) 
Arten in den Lebensraumtypen 

Vorhabenbereich und angrenzender Wirkraum 
Kleingehölze Garten Fettwiese 

  Säugetiere 
Myotis daubentonii Wasserfledermaus Nachweis ab 2000 vorhanden G Na Na (Na) 
Nyctalus noctula Abendsegler Nachweis ab 2000 vorhanden G Na Na (Na) 
Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus Nachweis ab 2000 vorhanden G Na Na (Na) 
Plecotus auritus Braunes Langohr Nachweis ab 2000 vorhanden G FoRu, Na Na Na 

  Vögel 

Accipiter gentilis Habicht 
Nachweis 'Brutvorkommen' 
ab 2000 vorhanden 

G (FoRu), Na Na (Na) 

Accipiter nisus Sperber 
Nachweis 'Brutvorkommen' 
ab 2000 vorhanden 

G (FoRu), Na Na (Na) 

Alauda arvensis Feldlerche 
Nachweis 'Brutvorkommen' 
ab 2000 vorhanden 

U-   FoRu! 

Alcedo atthis Eisvogel 
Nachweis 'Brutvorkommen' 
ab 2000 vorhanden 

G  (Na)  

Asio otus Waldohreule 
Nachweis 'Brutvorkommen' 
ab 2000 vorhanden 

U Na Na (Na) 

Buteo buteo Mäusebussard 
Nachweis 'Brutvorkommen' 
ab 2000 vorhanden 

G (FoRu)  Na 

Carduelis cannabina Bluthänfling 
Nachweis 'Brutvorkommen' 
ab 2000 vorhanden 

U FoRu (FoRu), (Na)  

Delichon urbica Mehlschwalbe 
Nachweis 'Brutvorkommen' 
ab 2000 vorhanden 

U  Na (Na) 

Dryobates minor Kleinspecht 
Nachweis 'Brutvorkommen' 
ab 2000 vorhanden 

G Na Na (Na) 

Dryocopus martius Schwarzspecht 
Nachweis 'Brutvorkommen' 
ab 2000 vorhanden 

G (Na)  (Na) 

Falco tinnunculus Turmfalke 
Nachweis 'Brutvorkommen' 
ab 2000 vorhanden 

G (FoRu) Na Na 

Hirundo rustica Rauchschwalbe Nachweis 'Brutvorkommen' U- (Na) Na Na 
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Status Erhaltungszustand 
in NRW (KON) 

Arten in den Lebensraumtypen 
Vorhabenbereich und angrenzender Wirkraum 

Kleingehölze Garten Fettwiese 
ab 2000 vorhanden 

Lanius collurio Neuntöter 
Nachweis 'Brutvorkommen' 
ab 2000 vorhanden 

G- FoRu!  (Na) 

Milvus milvus Rotmilan 
Nachweis 'Brutvorkommen' 
ab 2000 vorhanden 

G (FoRu)  Na 

Passer montanus Feldsperling 
Nachweis 'Brutvorkommen' 
ab 2000 vorhanden 

U (Na) Na Na 

Pernis apivorus Wespenbussard 
Nachweis 'Brutvorkommen' 
ab 2000 vorhanden 

U Na  (Na) 

Phylloscopus sibilatrix Waldlaubsänger 
Nachweis 'Brutvorkommen' 
ab 2000 vorhanden 

G    

Scolopax rusticola Waldschnepfe 
Nachweis 'Brutvorkommen' 
ab 2000 vorhanden 

U (FoRu)   

Serinus serinus Girlitz 
Nachweis 'Brutvorkommen' 
ab 2000 vorhanden 

U  FoRu!, Na  

Strix aluco Waldkauz 
Nachweis 'Brutvorkommen' 
ab 2000 vorhanden 

G Na Na (Na) 

Sturnus vulgaris Star 
Nachweis 'Brutvorkommen' 
ab 2000 vorhanden 

U  Na Na 

Tyto alba Schleiereule 
Nachweis 'Brutvorkommen' 
ab 2000 vorhanden 

G Na Na Na 

Tabelle 1: Planungsrelevante Arten für den MTB -Quadranten 5011/3 

 

Eine Recherche über das Informationssystem LINFOS- Landschaftsinformationssammlung (hier: Fundortkataster für Tiere und Pflanzen) des Landesamtes für 

Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) ergab hinsichtlich des Vorkommens planungsrelevanter Arten im Plangebiet oder im funktionalen Umfeld einen 

Eintrag: FT-5011-0225-1991 – Zwergfledermaus in Hübender (ca. 400 m Entfernung), schriftliche Mitteilung von Ch. Buchen vom 27.09.1991. 
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3.2 Hinweise zu planungsrelevanten Arten in Schutzgebieten und Vorrangflächen 

 

Das Plangebiet liegt im Landschaftsplan Nr. 4 „Nümbrecht – Waldbröl“ des Oberbergischen Kreises. 

Es liegt komplett im Landschaftsschutzgebiet L 2.2-1 „Nümbrecht/Waldbröl“. Die geschützten Land-

schaftsbestandteile LB 2.4-148 „Baumgruppe Stieleiche, Rotbuche, Hainbuche, Kirsche“ und LB 2.4-

184 und LB 2.4-185 beide „Laubholzbestand“ nördlich Bierenbachtal liegen östlich des Plangebietes. 

Genauso wie die Biotopkatasterfläche BK-5011-026 „Feldgehölz bei Niederbierenbach“. Die Biotop-

katasterfläche BK-5011-105 „Bierenbacher Bachtal östlich Niederbierenbach“ und das geschützte Bi-

otop BT-5011-005-8 „Nass- und Feuchtgrünlandbrache und Großseegenried“ liegen südöstlich des 

Plangebietes. Die Biotopverbundfläche VB-K-5011-013 „Oberes Bröltal mit Nebentälern nordöstlich 

Nümbrecht“ verbindet die Bereiche und liegt somit südlich und östlich des Plangebietes. 

  

 

Abbildung 10: Schutzausweisungen; Vorrangflächen für Natur und Landschaft 
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Die Sachdaten für die folgenden Schutzgebiete im Umfeld des Plangebiets wurden abgefragt: 

 

Landschaftsschutzgebiet L 2.2-1 „Nümbrecht/Waldbröl“ 

• Keine Angaben zu planungsrelevanten Arten. 

 

Geschützte Landschaftsbestandteile 

LB 2.4-148 „Baumgruppe Stieleiche, Rotbuche, Hainbuche, Kirsche“ 

LB 2.4-184 und LB 2.4-185 „Laubholzbestand“ 

• Keine Angaben zu planungsrelevanten Arten. 

 

Geschütztes Biotop gem. §30 BNatSchG / §42 LNatSchG 

BT-5011-008-8 „Nass- und Feuchtgrünlandbrache und Großseegenried“ 

• Keine Angaben zu planungsrelevanten Arten. 

 

Geschütztes Biotop gem. §30 BNatSchG / §42 LNatSchG 

BK-5011-026 „Feldgehölz bei Niederbierenbach“ 

• Diagnostisch relevante Tierart: Grasfrosch. 

BK-5011-105 „Bierenbacher Bachtal östlich Niederbierenbach“ 

• Keine Angaben zu planungsrelevanten Arten. 

 

Biotopverbund NRW 

Unter Biotopverbund wird ein Fachkonzept des Naturschutzes verstanden, welches das Ziel hat, den 

für einen Betrachtungsraum charakteristischen Tier- und Pflanzenarten ausreichend große und stan-

dörtlich geeignete Lebensräume zu sichern bzw. zu schaffen, um langfristig überlebensfähige Popula-

tionsgrößen zu gewährleisten. 

VB-K-5011-013 „„Oberes Bröltal mit Nebentälern nordöstlich Nümbrecht“ 

• Zielarten: Neuntöter, Ringelnatter. 

 

 

4 Begutachtung des Plangebietes und des funktionalen Umfelds 

 

Die Begehungen des Plangebietes, des Umlandes und der Gebäude erfolgte am 02.12.2021 bei Bewöl-

kung. Die Bäume und sonstigen Gehölze (unbelaubter Zustand) sowie die Böschungen wurden auf 

Bruthöhlen und Vogelnester (vor allem größere Nester und Horste von Elstern, Rabenkrähen, Greif-

vögeln oder anderen Großvögeln) abgesucht. Bei den Gehölzen erfolgte eine Suche nach Spechthöh-

len, Baumhöhlen und potenziellen Fledermausquartieren. 

 

Der Schuppen/Pferdestall und die Obstbäume wurden hinsichtlich des Potenzials als Quartier für Fle-

dermäuse und auf Hinweise auf an Gebäuden brütenden Vogelarten kontrolliert. Hierbei wurde insbe-

sondere auch auf indirekte Hinweise wie Fledermauskot, Fraßreste, und Nester oder Federn geachtet.  
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5 Wirkfaktoren des Vorhabens 

 

Baubedingte Wirkfaktoren 

Wirkfaktor (Potenzielle) Auswirkungen 

Baufeldräumung,  

Baumaßnahmen:  

• Abriss von Gebäuden 

• Rückschnitt/ Entnahme von Ge-

hölzen  

• Abschieben der Vegetationsdecke 

• Verletzung / Tötung planungsrelevanter Arten und / 

oder europäischer Vogelarten 

• Entnahme / Beschädigung / Zerstörung von Fort-

pflanzungs- oder Ruhestätten und Nahrungshabitaten 

planungsrelevanter Arten und / oder sonstiger euro-

päischer Vogelarten 

• Vorübergehende Immissionswir-

kung (Lärm, Erschütterungen etc.) 

• visuelle Störreize durch Bauma-

schinen und Personen 

• Baustellenverkehr 

• temporäre Störung von Fortpflanzungs- oder Ruhe-

stätten sowie Nahrungshabitaten planungsrelevanter 

Arten und / oder sonstiger europäischer Vogelarten 

 

 

Anlagebedingte Wirkfaktoren 

Wirkfaktor (Potenzielle) Auswirkungen 

• dauerhafte Flächeninanspruch-

nahme  

• Abriss und Neubau von Gebäuden 

• dauerhafte Entnahme / Beschädigung / Zerstörung 

von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten und Nahrungs-

habitaten planungsrelevanter Arten und / oder sonsti-

ger europäischer Vogelarten 

 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Wirkfaktor (Potenzielle) Auswirkungen 

• von Anwohnern und Besuchern 

ausgehende visuelle / akustische 

Reize 

• dauerhafte Störung von Fortpflanzungs- oder Ruhe-

stätten sowie Nahrungshabitaten planungsrelevanter 

Arten und / oder sonstiger europäischer Vogelarten 

 

 

6 Bewertung der Recherche-Ergebnisse und der Begehung 

 

6.1 Planungsrelevante Arten 

 

Im Folgenden wird für jede planungsrelevante Art aus dem ermittelten Artenspektrum geprüft, ob im 

Plangebiet und dessen Umfeld ein Vorkommen der jeweiligen Art aktuell bekannt ist oder aufgrund der 

Habitatausstattung erwartet werden kann.  

 

Für diejenigen Arten, bei denen Vorkommen bekannt oder zu erwarten sind, wird vor dem Hintergrund 

des Vorhabentyps und der Örtlichkeit unter Einbeziehung aller relevanten Wirkfaktoren (Punkt 5) des 

Vorhabens geprüft, ob die Art durch das Vorhaben betroffen ist und daher Konflikte mit den arten-

schutzrechtlichen Vorschriften möglich sind.  
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Sollte dies zutreffen, ist für die betroffenen Arten eine vertiefende Art-für-Art-Analyse erforderlich. Bei 

der vertiefenden Prüfung der Verbotstatbestände würden dann Vermeidungsmaßnahmen einschließ-

lich vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen konzipiert. 

 

Fledermäuse 

Bei der Begehung konnten keine Nachweise von Kotspuren der Fledermäuse oder Verunreinigungen 

an den Holzbalken der Dachkonstruktion durch Fledermäuse in dem Stall erbracht werden. Die in den 

Obstbäumen gefundenen Höhlen sind als potenzielle Fortpflanzungs- oder Ruhestätten eher unwahr-

scheinlich (Jahreszeitlich getaktet), aber möglich.  

 

Es wurden bei den Untersuchungen zwar keine durch Fledermäuse belegten Quartiere gefunden, doch 

ist bekannt, dass Fledermäuse ihre Quartiere häufig wechseln. Um Verbotstatbestände gemäß § 44 

Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG zu vermeiden, wird empfohlen, maximal 14 Tage vor Beginn von Baumaß-

nahmen eine Nachsuche auf Hinweise zu einer Besiedlung (Kotspuren, Drüsensekret) von Fledermäu-

sen über eine ökologische Baubegleitung zu beauftragen. 

 

Vorkommen von Fledermäusen als Nahrungsgäste oder Durchzügler sind im Plangebiet und dessen 

näherem Umfeld nachgewiesen. Für diese Arten besitzt das Plangebiet allenfalls Bedeutung als Teil 

des Nahrungshabitats. Nahrungshabitate sind nur geschützt, wenn sie von essentieller Bedeutung für 

die lokalen Populationen sind (was hier aufgrund der Ausweichmöglichkeiten im Umfeld auszuschlie-

ßen ist). 

 

Um Störungen nahrungssuchender Fledermäuse in deren jährlichen Aktivitätsphase (Ende März bis 

Anfang November) während der Baumaßnahmen gering zu halten, wird empfohlen, Baulärm und star-

kes Arbeitslicht in den Abendstunden zu vermeiden. 

 

Vögel 

Bei der Begehung konnten auch keine Nachweise auf an Gebäude brütende Vogelarten an/in dem Stall 

beobachtet werden. 

Hinsichtlich Bruten planungsrelevanter Vogelarten im Plangebiet selbst ergaben sich keine Hinweise 

(jahreszeitlich bedingt). Die in den Obstbäumen gefundenen Spechthöhlen sind als potenzielle Fort-

pflanzungsstätten möglich (hier auch für den Kleinspecht als planungsrelevante Art). Um Verbotstat-

bestände gemäß § 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG zu vermeiden, wird empfohlen, im Frühjahr im Bereich 

der Obstbäume eine Nachsuche auf Hinweise zu einer Besiedlung zu beauftragen. 

 

Vorkommen planungsrelevanter Vogelarten als Nahrungsgäste sind im Plangebiet und dessen nähe-

rem Umfeld möglich (bspw. Greifvögel, Eulen). Für diese Arten besitzt das Gebiet aber allenfalls Be-

deutung als Teil des Nahrungshabitats. Nahrungshabitate sind nur geschützt, wenn sie von essentieller 

Bedeutung für die lokalen Populationen sind (was hier aufgrund der Ausweichmöglichkeiten im Um-

feld auszuschließen ist). 
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Außerhalb der 100 Meter Horstschutzzone wurden zwei Bussardhorste östlich des Plangebietes gefun-

den. 

 

 

Abbildung 11: Ergebnisse der Horstbaumkartierung 
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Art 

Deutscher Name 
Biologisches Muster 

Bewertung für das 

Plangebiet und den 

Wirkraume 

Verbotstatbe-

stände nach §44  

BNatSchG 

Säugetiere 

Wasserfleder-

maus 

Die Wasserfledermaus ist eine Waldfledermaus, 
die in strukturreichen Landschaften mit einem ho-
hen Gewässer- und Waldanteil vorkommt. Als 
Jagdgebiete dienen offene Wasserflächen an ste-
henden und langsam fließenden Gewässern, be-
vorzugt mit Ufergehölzen. 

Potenzieller Nahrungsgast. 
 

nein 

Abendsegler Der Abendsegler hat seine Sommer- und Winter-
quartiere vor allem in Baumhöhlen in Wäldern 
und Parklandschaften. Als Jagdgebiete bevorzugt 
die Art offene Lebensräume, die einen hindernis-
freien Flug ermöglichen. Sie jagen über großen 
Wasserflächen, Waldgebieten, Einzelbäumen, 
Agrarflächen sowie über beleuchteten Plätzen im 
Siedlungsbereich 

Potenzieller Nahrungsgast. nein 

Zwergfledermaus Zwergfledermäuse sind Gebäudefledermäuse, die 
in strukturreichen Landschaften, vor allem auch 
in Siedlungsbereichen als Kulturfolger vorkom-
men. Als Hauptjagdgebiete dienen Gewässer, 
Kleingehölze sowie aufgelockerte Laub- und 
Mischwälder. Im Siedlungsbereich werden park-
artige Gehölzbestände sowie Straßenlaternen 
aufgesucht. 

Potenzieller Nahrungsgast. 
 

nein 

Braunes Langohr Als Waldfledermaus bevorzugt das Braune Lang-
ohr unterholzreiche, mehrschichtige lichte Laub- 
und Nadelwälder mit einem größeren Bestand an 
Baumhöhlen. Als Jagdgebiete dienen außerdem 
Waldränder, gebüschreiche Wiesen, aber auch 
strukturreiche Gärten, Streuobst. 

Potenzieller Nahrungsgast. nein 

Vögel 

Habicht Als Lebensraum bevorzugt der Habicht Kultur-
landschaften mit einem Wechsel von geschlosse-
nen Waldgebieten, Waldinseln und Feldgehölzen. 
Als Bruthabitate können Waldinseln ab einer 
Größe von 1 bis 2 ha genutzt werden. 

Potenzieller Nahrungsgast. nein 

Sperber Sperber leben in abwechslungsreichen, gehölzrei-
chen Kulturlandschaften mit einem ausreichen-
den Nahrungsangebot an Kleinvögeln. Bevorzugt 
werden halboffene Parklandschaften mit kleinen 
Waldinseln, Feldgehölzen und Gebüschen.  

Potenzieller Nahrungsgast. nein 

Feldlerche Die Feldlerche ist eine Charakterart der offenen 
Feldflur. Sie besiedelt reich strukturiertes Acker-
land, extensiv genutzte Grünländer und Brachen 
sowie größere Heidegebiete. 

Potenzieller Nahrungsgast. nein 

Eisvogel Der Eisvogel besiedelt Fließ- und Stillgewässer 
mit Abbruchkanten und Steilufern. Dort brütet er 
bevorzugt an vegetationsfreien Steilwänden aus 
Lehm oder Sand in selbst gegrabenen Brutröhren. 
Wurzelteller von umgestürzten Bäumen sowie 
künstliche Nisthöhlen werden ebenfalls angenom-
men. 

Keine geeigneten Habi-
tatstrukturen vorhanden. 
 

nein 

Waldohreule Als Lebensraum bevorzugt die Waldohreule halb-
offene Parklandschaften mit kleinen Feldgehöl-
zen, Baumgruppen und Waldrändern. Darüber 
hinaus kommt sie auch im Siedlungsbereich in 
Parks und Grünanlagen sowie an Siedlungsrän-
dern vor. 

Potenzieller Nahrungsgast. nein 
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Art 

Deutscher Name 
Biologisches Muster 

Bewertung für das 

Plangebiet und den 

Wirkraume 

Verbotstatbe-

stände nach §44  

BNatSchG 

Mäusebussard Der Mäusebussard besiedelt nahezu alle Lebens-
räume der Kulturlandschaft, sofern geeignete 
Baumbestände als Brutplatz vorhanden sind. Be-
vorzugt werden Randbereiche von Waldgebieten, 
Feldgehölze sowie Baumgruppen und Einzel-
bäume, in denen der Horst in 10 bis 20 m Höhe 
angelegt wird. 

Potenzieller Nahrungsgast, 
außerhalb der Horstschutz-
zone Horst vorhanden 

nein 

Bluthänfling Als typische Vogelart der ländlichen Gebiete be-
vorzugt der Bluthänfling offene mit Hecken, 
Sträuchern oder jungen Koniferen bewachsene 
Flächen und einer samentragenden Krautschicht. 
In NRW sind dies z.B. heckenreiche Agrarland-
schaften, Heide-, Ödland- und Ruderalflächen. 

Potenzieller Nahrungsgast nein 

Mehlschwalbe Als Koloniebrüter bevorzugt die Mehlschwalbe 
freistehende, große und mehrstöckige Einzelge-
bäude in Dörfern und Städten. Industriegebäude 
und technische Anlagen (z.B. Brücken, Tal-sper-
ren) sind ebenfalls geeignete Brutstandorte. 

Potenzieller Nahrungsgast. nein 

Kleinspecht Der Kleinspecht besiedelt parkartige oder lichte 
Laub- und Mischwälder, Weich- und Hartholz-
auen sowie feuchte Erlen- und Hainbuchenwälder 
mit einem hohen Alt- und Totholzanteil. 

Potenzieller Nahrungsgast; 
Spechthöhlen untersuchen. 

nein 

Schwarzspecht Als Lebensraum bevorzugt der Schwarzspecht 
ausgedehnte Waldgebiete, er kommt aber auch in 
Feldgehölzen vor. Ein hoher Totholzanteil und 
vermodernde Baumstümpfe sind wichtig, da die 
Nahrung vor allem aus Ameisen und holzbewoh-
nenden Wirbellosen besteht. 

Potenzieller Nahrungsgast. nein 

Turmfalke Der Turmfalke kommt in offenen strukturreichen 
Kulturlandschaften, oft in der Nähe menschlicher 
Siedlungen vor. Selbst in großen Städten fehlt er 
nicht, dagegen meidet er geschlossene Waldge-
biete. Als Nahrungsgebiete suchen Turmfalken 
Flächen mit niedriger Vegetation wie Dauergrün-
land, Äcker und Brachen auf. 

Potenzieller Nahrungsgast. nein 

Rauchschwalbe Die Rauchschwalbe kann als Charakterart für 
eine extensiv genutzte, bäuerliche Kulturland-
schaft angesehen werden. Die Besiedlungsdichte 
wird mit zunehmender Verstädterung der Sied-
lungsbereiche geringer. Die Nester werden in Ge-
bäuden mit Einflugmöglichkeiten aus Lehm und 
Pflanzenteilen gebaut. 

Potenzieller Nahrungsgast. nein 

Neuntöter Neuntöter bewohnen extensiv genutzte, halbof-
fene Kulturlandschaften mit aufgelockertem Ge-
büschbestand, Einzelbäumen sowie insektenrei-
chen Ruderal- und Saumstrukturen. Besiedelt 
werden Heckenlandschaften mit Wiesen und Wei-
den, trockene Magerrasen, gebüschreiche Feucht-
gebiete sowie größere Windwurfflächen in Wald-
gebieten. 

Keine geeigneten Habi-
tatstrukturen vorhanden 

nein 

Rotmilan Der Rotmilan besiedelt offene, reich gegliederte 
Landschaften mit Feldgehölzen und Wäldern. 
Zur Nahrungssuche werden Agrarflächen mit ei-
nem Nutzungsmosaik aus Wiesen und Äckern be-
vorzugt. 

Potenzieller Nahrungsgast. nein 

Feldsperling Der Lebensraum des Feldsperlings sind halbof-
fene Agrarlandschaften mit einem hohen Grün-
landanteil, Obstwiesen, Feldgehölzen und Wald-

Potenzieller Nahrungsgast. nein 
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Art 

Deutscher Name 
Biologisches Muster 

Bewertung für das 

Plangebiet und den 

Wirkraume 

Verbotstatbe-

stände nach §44  

BNatSchG 
rändern. Darüber hinaus dringt er bis in die Rand-
bereiche ländlicher Siedlungen vor, wo er Obst- 
und Gemüsegärten oder Parkanlagen besiedelt. 

Wespenbussard Der Wespenbussard besiedelt reich strukturierte, 
halboffene Landschaften mit alten Baumbestän-
den. Die Nahrungsgebiete liegen überwiegend an 
Waldrändern und Säumen, in offenen Grünland-
bereichen (Wiesen und Weiden), aber auch inner-
halb geschlossener Waldgebiete auf Lichtungen. 

Potenzieller Nahrungsgast. nein 

Waldlaubsänger Der Waldlaubsänger lebt bevorzugt in ausge-
dehnten alten Laub- und Mischwäldern (v.a. in 
Buchenwäldern) mit einem weitgehend geschlos-
senen Kronendach der Altbäume und einer 
schwach ausgeprägten Strauch- und Kraut-
schicht. 

Keine geeigneten Habi-
tatstrukturen vorhanden 

nein 

Waldschnepfe Die Waldschnepfe kommt in größeren, nicht zu 
dichten Laub- und Mischwäldern mit gut entwi-
ckelter Kraut- und Strauchschicht sowie einer 
weichen, stocherfähigen Humusschicht vor. Be-
vorzugt werden feuchte Birken- und Erlenbrüche. 

Potenzieller Nahrungsgast. nein 

Girlitz Aufgrund seiner mediterranen Herkunft bevor-
zugt der Girlitz ein trockenes und warmes Klima. 
Aus diesem Grund ist der Lebensraum Stadt für 
diese Art von besonderer Bedeutung. Eine ab-
wechslungsreiche Landschaft mit lockerem 
Baumbestand findet er in der Stadt auf Friedhö-
fen und in Parks und Kleingartenanlagen. 

Potenzieller Nahrungsgast. nein 

Waldkauz Der Waldkauz besiedelt lichte und lückige Alt-
holzbestände in Laub- und Mischwäldern, Park-
anlagen, Gärten oder Friedhöfen, die ein gutes 
Angebot an Höhlen bereithalten. Darüber hinaus 
werden auch Dachböden und Kirchtürme be-
wohnt. 

Potenzieller Nahrungsgast. nein 

Star Als Höhlenbrüter benötigt der Star Gebiete mit ei-
nem ausreichenden Angebot an Brutplätzen (z.B. 
ausgefaulte Astlöcher, Buntspechthöhlen) und 
angrenzenden offenen Flächen zur Nahrungssu-
che. Durch bereitgestellte Nisthilfen brütet dieser 
Kulturfolger auch immer häufiger in Ortschaften, 
wo ebenso alle erdenklichen Höhlen, Nischen und 
Spalten an Gebäuden besiedelt werden. 

Potenzieller Nahrungsgast. nein 

Schleiereule Die Schleiereule lebt als Kulturfolger in halboffe-
nen Landschaften, die in engem Kontakt zu 
menschlichen Siedlungsbereichen stehen. Als 
Jagdgebiete werden Viehweiden, Wiesen und 
Äcker, Randbereiche von Wegen, Straßen, Grä-
ben sowie Brachen aufgesucht. 

Potenzieller Nahrungsgast. nein 

Tabelle 2: Konfliktanalyse der zu prüfenden Arten 

 

6.2 Sonstige, nicht planungsrelevante, europäische Vogelarten 

 

Es wurden mehrere Nester nicht planungsrelevanter, europäischer Vogelarten (Rabenkrähe/Elster) ge-

funden. Bei den im Plangebiet und in dessen Umfeld nachgewiesenen oder potenziell vorkommenden, 
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nicht planungsrelevanten europäischen Vogelarten handelt es sich überwiegend um bundesweit, lan-

desweit und regional ungefährdete Vogelarten, die weit verbreitet und allgemein häufig sind. Bruten 

dieser häufigen Arten im Plangebiet und dessen Umfeld sind wahrscheinlich.  

 

Alle wildlebenden Vogelarten sind grundsätzlich durch die EU-Vogelschutzrichtlinie geschützt. 

Bei den nicht planungsrelevanten Vogelarten kann es bei der Gehölzfällung während der Brutzeit zur 

Zerstörung von Nestern (und der damit einhergehenden Zerstörung von Gelegen oder Tötung von 

Jungvögeln) sowie zu Beeinträchtigungen durch Störungen kommen. Von einer Beeinträchtigung be-

deutender lokaler Populationen mit nennenswerten Beständen durch dauerhafte Beseitigung potenzi-

eller Brutplätze oder durch Störungen ist bei der Umsetzung des Vorhabens nicht auszugehen. Es lie-

gen keine ernst zu nehmenden Hinweise auf einen nennenswerten Bestand von Arten bedeutender lo-

kaler Populationen im Bereich des Vorhabens vor. Eine vertiefende Art-für-Art-Betrachtung ist somit 

für diese Arten nicht notwendig. 

 

 

7 Hinweise zu Vermeidungs- und/oder vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 

 

Planungsrelevante Arten 

Fledermäuse 

Planungsrelevante Arten sind nach derzeitigem Stand von dem Vorhaben nicht betroffen. Daher sind 

Vermeidungs- und/oder vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für planungsrelevante Arten nicht erfor-

derlich. 

Es wurden bei den Untersuchungen zwar keine durch Fledermäuse belegten Quartiere gefunden, doch 

ist bekannt, dass Fledermäuse ihre Quartiere häufig wechseln. Um Verbotstatbestände gemäß § 44 

Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG zu vermeiden, wird empfohlen, maximal 14 Tage vor Beginn der Baumaßnah-

men eine Nachsuche auf Hinweise zu einer Besiedlung (Kotspuren, Drüsensekret) von Fledermäusen 

über eine ökologische Baubegleitung zu beauftragen. 

Um Störungen nahrungssuchender Fledermäuse in deren jährlichen Aktivitätsphase (Ende März bis 

Anfang November) während der Bau- und Abbruchphase gering zu halten, wird empfohlen, Baulärm 

und starkes Arbeitslicht in den Abendstunden zu vermeiden. Des Weiteren sollten Lichtemissionen 

über die Beleuchtung des Plangebietes hinaus vermieden werden. Dabei ist auf Beleuchtungsmittel 

zurückzugreifen, die eine geringe Anziehungswirkung auf Insekten (z.B. Natriumdampflampen), und 

damit Fledermäuse, haben. Ein Abstrahlen z.B. in den Himmel oder in anliegende Gehölzbereiche ist 

zu unterlassen. Dies gilt ebenfalls für die betriebsbedingte zukünftige Beleuchtung der Außenbereiche. 

 

Vögel 

Die in den Obstbäumen gefundenen Spechthöhlen sind als potenzielle Fortpflanzungsstätten möglich 

(hier auch für den Kleinspecht als planungsrelevante Art). Um Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1, 

Nr. 3 BNatSchG zu vermeiden, wird empfohlen, im Frühjahr im Bereich der Obstbäume eine Nachsu-

che auf Hinweise zu einer Besiedlung zu beauftragen. 
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Sonstige europäische Vogelarten (Vogelarten die nicht als planungsrelevant eingestuft werden) 

Gemäß der Vogelschutzrichtlinie sind grundsätzlich die Bruten aller wildlebenden Vogelarten vor Zer-

störung zu schützen. Um das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG 

zu vermeiden, ist das Entfernen von Gehölzen außerhalb der Brutzeit, also in der Zeit vom 1. Oktober 

bis zum 28. (29.) Februar, durchzuführen. Dies entspricht auch den gesetzlichen Vorgaben gemäß § 

39 Abs. 5, Satz 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). 

 

 

8 Zusammenfassung und Ergebnisse der Artenschutzrechtlichen Prüfung 

 

Die Gemeinde Nümbrecht beabsichtigt die Aufstellung eines Bebauungsplanverfahrens nach § 13 a 

Baugesetzbuch (BauGB) für den Bereich Bebauungsplan Nr. 96 „Bierenbach/Auf der Acht“ im Norden 

der Ortslage Bierenbachtal.  

Es kann bei Umsetzung des Vorhabens nicht ausgeschlossen werden, dass geschützte Tier- und Pflan-

zenarten beeinträchtigt werden. Ebenfalls können sogenannte „planungsrelevante Arten“ eingriffsrele-

vant betroffen sein. Es wurde daher eine Artenschutzprüfung (ASP) erstellt. In dem vorliegenden Gut-

achten wurde geprüft, ob Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1BNatSchG (2010) durch die Realisie-

rung des Planvorhabens verwirklicht werden.  

Die Prüfung ergab, dass durch das Vorhaben nach derzeitigem Stand keine planungsrelevanten Arten 

betroffen sind und somit bei planungsrelevanten Arten keine Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG aus-

gelöst werden. Daher sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für planungsrelevante Arten nicht er-

forderlich. Maßnahmen zur Vermeidung potenzieller Beeinträchtigungen werden aufgezeigt.  

Um Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG zu vermeiden, wird empfohlen, im Früh-

jahr im Bereich der Obstbäume eine Nachsuche auf Hinweise zu einer Besiedlung von Fledermäusen 

und Spechten zu beauftragen. 

Um mögliche Beeinträchtigungen derjenigen europäischen Vogelarten, die nicht zu den planungsrele-

vanten Arten gerechnet werden, zu vermeiden, werden zeitliche Beschränkungen für das Entfernen von 

Gehölzen festgelegt.  

Mit dem Vorkommen von Arten, die nur in Anhang II der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie gelistet sind 

(Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse), ist aufgrund der Habitate im Bereich des 

Plangebiets sowie in dessen direktem Umfeld nicht zu rechnen.  

 

 

Dipl.-Ing. Landespflege G. Kursawe  

Mitglied im Bund Deutscher Landschaftsarchitekten (BDLA) 

 

Nümbrecht, 01. Dezember 2021 
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Nachsuche der Baumhöhlen  

 

 

In der Artenschutzprüfung Stufe I: Vorprüfung zum Bebauungsplan Nr. 96 „Bierenbachtal/Auf der 

Acht“ vom 01. Dezember 2021 wurden in einzelnen Obstbäumen Spechthöhlen festgestellt. Hierzu 

erfolgte die Aussage: Die in den Obstbäumen gefundenen Spechthöhlen sind als potenzielle 

Fortpflanzungsstätten möglich (hier auch für den Kleinspecht als planungsrelevante Art). Um 

Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG zu vermeiden, wird empfohlen, im Frühjahr 

im Bereich der Obstbäume eine Nachsuche auf Hinweise zu einer Besiedlung zu beauftragen. 

 

Diese Nachsuche wurde am 24. und 25. Mai durchgeführt.  

 

Nachsuche am 24. Mai von 13:00 bis 14:00 Uhr:  

Begehung mit einer Fachkraft bei sonnigem Wetter und vereinzelten Wolken, ca. 20 C.  

Es wurde die Kohlmeise beim Füttern beobachtet (Baumstandort siehe Abbildung). 

Es besteht der Verdacht, dass eine weitere Baumhöhle besetzt ist, Beobachtung mit zwei Personen 

wird notwendig. 

 

Nachsuche am 24. Mai von 14:00 bis 15:15 Uhr:  

Begehung mit zwei Fachkräften bei sonnigem Wetter und vereinzelten Wolken, ca. 20 C.  

Es wurde wiederum die Kohlmeise beim Füttern beobachtet (Baumstandort siehe Abbildung). Als 

weitere Art konnte nun auch der Buntspecht beim Füttern nachgewiesen werden (Baumstandort 

siehe Abbildung). 

 

Beide Arten gehören zu den besonders geschützten europäischen Vogelarten. Sie werden in NRW 

nicht als „planungsrelevante Arten“ gelistet.  

 

Maßnahmen:  

Gemäß der Vogelschutzrichtlinie sind grundsätzlich die Bruten aller wildlebenden Vogelarten vor 

Zerstörung zu schützen. Um das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 

BNatSchG zu vermeiden, ist das Entfernen von Gehölzen außerhalb der Brutzeit, also in der Zeit 

vom 1. Oktober bis zum 28. (29.) Februar, durchzuführen. Dies entspricht auch den gesetzlichen 

Vorgaben gemäß § 39 Abs. 5, Satz 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). 

 

Es wird empfohlen, im Rahmen der Maßnahme drei Nistkästen für den Buntspecht und drei 

Nistkästen für die Kohlmeise im Umfeld aufzuhängen und zu betreuen. Hierfür sollte eine Fachkraft 

eingesetzt werden. 
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Abbildung: Ergebnisse der Nachsuche der Obstbäume BP96 

 

 

 

Dipl.-Ing. Landespflege G. Kursawe  

Mitglied im Bund Deutscher Landschaftsarchitekten (BDLA) 
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1. Situation und Aufgabenstellung 

 

In Nümbrecht wird derzeit an der in Anlage 1 dargestellten Position nordöstlich der 

Wiehler Straße die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 96 "Auf der Acht" geplant. 

 

Durch den öffentlichen Straßenverkehr werden Geräuscheinwirkungen auf das Plange-

biet erwartet, welche im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zu ermitteln sind. Die 

Beurteilungspegel werden gemäß RLS 19 berechnet und nach den einschlägigen Vor-

schriften bewertet. Darauf aufbauend sind die maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß 

DIN 4109 zu ermitteln und zur Festsetzung im Bebauungsplan zu dokumentieren. 

 

Auf Basis der zur Verfügung gestellten Unterlagen wurden schalltechnische Ausbrei-

tungsberechnungen durchgeführt, deren Grundlagen sowie wesentlichen Ergebnisse im 

vorliegenden Gutachten dokumentiert und erläutert werden. 

 

 

2. Grundlagen 

 

Diese Bearbeitung basiert auf folgenden technischen Grundlagen, Richtlinien und Re-

gelwerken: 

 

Technische Grundlagen: 

 

- Ortstermin vom 11.03.2022 

- Ergebnisse der Verkehrszählungen durch die Gemeinde Nümbrecht 

- Bebauungsplanentwurf 

- Luftbilddarstellung für den betreffenden Bereich 

- Auszug aus dem Liegenschaftskataster für den betreffenden Bereich 

- Angaben zum nördlich des Plangebietes vorhandenen angrenzenden Grund- 

stück durch die Gemeinde Nümbrecht 
 

Vorschriften und Richtlinien: 

 

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz vom 15.03.1974, in der 

derzeit gültigen Fassung 

 

DIN 18005 Teil 1 Schallschutz im Städtebau, Juli 2020 

 

Beiblatt 1 zu 

DIN 18005 Teil 1 

Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche 

Planung, Mai 1987 

 

DIN 4109 Schallschutz im Hochbau, Januar 2018 

 

RLS 19 Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 2019 
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3. Anforderungen an den Schallschutz im Rahmen der Bauleitplanung 

 

3.1. Allgemeines 

 

 In § 50 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes wird gefordert, die für eine bestimmte 

Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwir-

kungen auf schutzwürdige Gebiete soweit wie möglich vermieden werden, d. h. dass die 

Belange des Umweltschutzes zu beachten sind. Nach diesen gesetzlichen Anforderun-

gen ist es geboten, den Schallschutz soweit wie möglich zu berücksichtigen. Sie räumen 

ihm gegenüber anderen Belangen einen hohen Rang, jedoch keinen Vorrang ein. 

 

 Dies gilt insbesondere bei Neuplanungen dann, wenn (wie im vorliegenden Falle) 

schutzwürdige Nutzungen in der Nachbarschaft bereits vorhandener Straßen geschaf-

fen werden ("heranrückende Bebauung"). 

 

 

3.2. Orientierungswerte der DIN 18005 

 

 Die bei der Planung von Baugebieten zugrunde zu legenden Richtwerte sind unter Be-

rücksichtigung der Schutzbedürftigkeit der in den benachbarten Gebieten zulässigen 

Nutzungen unterschiedlich hoch und hängen von der Baugebietsart, der Lage des Ge-

bietes und der Immissions-Vorbelastung ab.  

 

 Die Orientierungswerte entsprechen dem äquivalenten Dauerschallpegel Leq (= Mitte-

lungspegel LAm) nach DIN 45641 und sind aus Sicht des Schallschutzes im Städtebau 

erwünschte Zielwerte jedoch keine Grenzwerte. Sie sind in im Beiblatt (Beiblatt 1 zu 

DIN 18005 -Teil 1- Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung) 

aufgenommen worden und deshalb nicht Bestandteil der Norm.  

 

 Die gebietsabhängigen Orientierungswerte sind wie folgt gestaffelt: 

 

Gebietsart Orientierungswert 

 tags nachts 

Reines Wohngebiet (WR) 50 dB(A) 40/35 dB(A) 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 dB(A) 45/40 dB(A) 

Mischgebiet (MI) 60 dB(A) 50/45 dB(A) 

Gewerbegebiet (GE) 65 dB(A)  55/50 dB(A)  

 

 Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere für Gewerbelärm (analog zur 

TA Lärm) gelten, der höhere, wenn öffentlicher Verkehrslärm Straße zu berücksichtigen 

ist. 
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4. Beschreibung des Plangebietes 

 

In der Gemeinde Nümbrecht im Ortsteil Bierenbachtal wird nordöstlich der Wiehler 

Straße die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 96 "Auf der Acht" geplant. 

 

Das Plangebiet grenzt im Südwesten an die Wiehler Straße - L320 sowie im Norden an 

den Stollenweg. Östlich befinden sich im Wesentlichen Grün- und Weideflächen, südlich 

grenzt das Ortsgebiet Bierenbachtal an. Das Plangebiet soll von Westen her in Anbin-

dung an die Wiehler Straße (L320) sowie von Süden über die Straße "Auf der Art" er-

schlossen werden.  

 

Nördlich des Plangebietes befindet sich ein ehemals gewerblich genutztes Grundstück. 

Ursprünglich wurde hier ein Schreinereibetrieb genehmigt, nach Angabe der Gemeinde 

Nümbrecht liegt jedoch seit 2002 keinerlei Nutzung vor, so dass hier kein genehmigter 

Betrieb zu berücksichtigen ist. Nach vorliegender Einschätzung der Gemeinde kann 

durch die fehlende Genehmigung sowie der bestehenden Wohnnutzungen in der Nach-

barschaft davon ausgegangen werden, dass es sich hier um eine faktische Mischge-

bietsnutzung handelt.  

 

Da innerhalb eines Mischgebietes nur Nutzungen zulässig sind, welche das Wohnen 

nicht stören, so ist davon auszugehen, dass durch die Ausweisung des allgemeinen 

Wohngebietes keine Konfliktsituation entsteht. Eine zukünftig gewerbliche Nutzung im 

Mischgebiet ist in aller Regel mit einer angrenzenden Wohnnutzung eines allgemeinen 

Wohngebietes verträglich. 

 

Das Plangebiet ist topografisch relativ bewegt, dies wird über ein digitales Geländemo-

dell bei den schalltechnischen Ausbreitungsberechnungen berücksichtigt. 

 

 

5. Ermittlung der Straßenverkehrsgeräuscheinwirkungen 

 

5.1. Berechnungsverfahren nach RLS 19 

 

 Die Berechnung von Straßenverkehrsgeräuschen wird nach den Richtlinien für Lärm-

schutz an Straßen (RLS 19) durchgeführt, amtlich bekannt gemacht durch das Bundes-

ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur am 31.10.2019.  

 

 Die Straßenverkehrsgeräusche an einem Immissionsort werden durch den Beurtei-

lungspegel Lr beschrieben. Dieser berechnet sich aus der Stärke der Schallquellen des 

Straßenverkehrs im Einzugsbereich des Immissionsortes und aus der Minderung des 

Schalls auf dem Ausbreitungsweg. 
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 Die Stärke der Schallemission von einer Straße oder einem Fahrstreifen wird nach den 

Richtlinien der RLS 19 aus der Verkehrsstärke, dem Lkw-Anteil, der zulässigen Höchst-

geschwindigkeit und der Art der Straßenoberfläche berechnet. Hinzu kommen gegebe-

nenfalls Zuschläge für die Längsneigung der Straße, für Mehrfachreflexionen und für die 

Störwirkung von lichtsignalgesteuerten Knotenpunkten oder Kreisverkehrsplätzen. 

 

Die Minderung des Schallpegels auf dem Ausbreitungsweg hängt außerdem noch vom 

Abstand zwischen Immissions- und Emissionsort (Schallquelle) und von der mittleren 

Höhe des Strahls von der Quelle zum Immissionsort über dem Boden ab. Der Schallpe-

gel am Immissionsort kann außerdem durch Reflexionen (z. B. an Hausfronten oder 

Stützmauern) verstärkt oder durch Abschirmung (z. B. durch Lärmschutzwände, Ge-

bäude) verringert werden. 

 

Der Beurteilungspegel von Verkehrsgeräuschen wird getrennt für den Tag und die Nacht 

berechnet: 

 

 Lr,T für die Zeit von 06.00 - 22.00 Uhr 

 und 

 Lr,N für die Zeit von 22.00 - 06.00 Uhr. 

  

Der nach den Richtlinien RLS 19 berechnete Beurteilungspegel gilt für leichten Mitwind, 

wodurch die Schallausbreitung begünstigt wird. Der Beurteilungspegel Lr von Straßen 

berechnet sich als energetische Summe über die Schalleinträge aller Fahrstreifenteil-

stücke zu: 

 

Lr
 = 10 ∙ lg[100,1 ∙  L

r
'] 

 

mit 

 

  Lr'   = Beurteilungspegel für die Schalleinträge aller Fahrstrei-

    fen in dB 

 

 Schallemission 

 

Der Beurteilungspegel Lr' für die Schalleinträge aller Fahrstreifen berechnet sich aus: 

 

Lr
' = 10 ∙ lg ∑ 100,1 ∙ {Lw′,i + 10 ∙lg[li]− DA,i− DRV1,i− DRV2,i}

i  

 

mit 

 

  Lw',i  = längenbezogener Schallleistungspegel des Fahrstrei-

    fenteilstücks i in dB 

 

  li  = Länge des Fahrstreifenteilstücks in m 
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  DA,i  = Dämpfung bei der Schallausbreitung vom Fahrstreifen-

    teilstück i zum Immissionsort in dB 

 

  DRV1,i  = anzusetzender Reflexionsverlust bei der ersten Refle-

    xion für das Fahrstreifenteilstück i (nur bei Spiegel- 

    schallquellen) 

 

  DRV2,i  = anzusetzender Reflexionsverlust bei der zweiten Refle-

    xion für das Fahrstreifenteilstück i in dB (nur bei Spie-

    gelschallquellen)  

 

Der längenbezogene Schallleistungspegel Lw' einer Quelllinie ist: 
 

Lw′ = 10 ∙ lg[M] + 10 ∙ lg [
100−p1−p2

100
∙

10
0,1∙LW,Pkw(vPKW)

vPKW
+  

p1

100
∙

10
0,1 ∙L

W,Lkw1(vLKW1)

vLKW1
+  

p2

100
∙

10
0,1 ∙L

W,Lkw2(vLKW2)

vLKW2
] − 30 

 

mit 

   

 M  =  stündliche Verkehrsstärke der Quelllinie in Kfz/h 

 

 LW,FzG(vFzG) = Schallleistungspegel für die Fahrzeuge der Fahrzeug-

    gruppe FzG (Pkw, Lkw1 und Lkw2) bei der Geschwin-

    digkeit vFzg in dB 

 

vFzG  = Geschwindigkeit für die Fahrzeuge der Fahrzeug 

    gruppe FzG (Pkw, Lkw1 und Lkw2) in km/h 

 

 p1  = Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw1 in % 

 

 p2  = Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw2 in % 

 

Der Schallleistungspegel für Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe FzG (Pkw, Lkw1 oder 

Lkw2) ist: 

 

LW,FzG(vFzG) = LWO,FzG(vFzG) + DSD,SDT,FzG(vFzG) + DLN,FzG(g,vFzG) + DK,KT(x) + Drefl(hBeb,w) 

 

mit 

 LWO,FzG(vFzG) = Grundwert für den Schallleistungspegel eines Fahrzeu-

    ges der Fahrzeuggruppe FzG bei der Geschwindigkeit 

    vFzG in dB 

 

DSD,SDT,FzG(vFzG)= Korrektur für den Straßendeckschichttyp SDT, die  

    Fahrzeuggruppe FzG und die Geschwindigkeit vFzG  

    in dB 
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DLN,FzG(g,vFzG) = Korrektur für die Längsneigung g der Fahrzeuggruppe 

    FzG bei der Geschwindigkeit vFzG in dB 

 

DK,KT(x) = Korrektur für den Knotenpunkttyp KT in Abhängigkeit 

    von der Entfernung zum Knotenpunkt x in dB 

 

Drefl(w,hBeb) = Zuschlag für die Mehrfachreflexion bei einer Bebau-

    ungshöhe hBeb und den Abstand der reflektierenden  

    Flächen w in dB 

 

Schallausbreitung 

 

Die Dämpfung bei der Schallausbreitung zwischen Quelle und Immissionsort ist: 

 

DA = Ddiv + Datm + max{𝐷𝑔𝑟;  𝐷𝑧} 

 

mit 

 

  Ddiv  = Pegelminderung durch geometrische Divergenz in dB 

 

  Datm  = Pegelminderung durch Luftdämpfung in dB 

 

  Dgr  = Pegelminderung durch Bodendämpfung in dB 

 

  Dz  = Pegelminderung durch Abschirmung 

 

Die Pegelminderung durch geometrische Divergenz ist: 

 

Ddiv = 20 ∙ lg[s] + 10 lg [2𝜋] 

 

mit 

 

  s  = Abstand zwischen Quelle und Immissionsort in m 

 

Die Pegelminderung durch Luftdämpfung ist: 

 

Datm = 
𝑠

200
 

 

mit 

 

  s  = Abstand zwischen Quelle und Immissionsort in m 
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Die Pegelminderung durch Bodendämpfung bei freier Schallausbreitung: 

 

Dgr = max {4,8 − 
ℎ𝑚

𝑠
∙  (34 +  

600

𝑠
) ; 0} 

 

mit 

 

  s  = Abstand zwischen Quelle und Immissionsort in m 

 

  hm  = mittlere Höhe des Strahls von der Quelle zum Immis- 

     sionsort über Grund in m 

 

Eine Pegelminderung durch Abschirmung tritt ein, wenn ein Hindernis die Verbindungs-

linie zwischen Quelle und Immissionsort überschreitet. Das Abschirmmaß ist: 

 

Dz = 10 ∙ lg[3 + 80 ∙ z ∙ Kw] 

 

mit 

 

  z  = Schirmwert, Differenz zwischen der Länge des Weges 

     von der Quelle über die Beugungskante(n) zum Immis-

     sionsort und dem Abstand zwischen Quelle und Immis-

     sionsort in m 

 

 Kw  = Witterungskorrektur zur Berücksichtigung der Strahlen-

    krümmung durch vertikale Gradienten von Temperatur 

    und/oder Windgeschwindigkeit in dB 

 

 

5.2. Verkehrsaufkommen der Straßen 

 

Die Verkehrsbelastung der Wiehler Straße (L320) wurde in Form von Zählergebnissen 

durch die Gemeinde Nümbrecht zur Verfügung gestellt. 

 

Die Berechnungsparameter der angesetzten Straßen werden nachfolgend tabellarisch 

aufgeführt: 
 

Straße 
DTV 

Kfz/h 

Lkw-Anteil 
( % ) 

Tag/Nacht 

zul. Höchst- 
geschwin-

digkeit 
(km/h) 

Straßen- 
oberfläche 

LwA‘ 
dB(A) 

Tag/Nacht 
P1 P2 

Wiehler Straße - L320 3.811 1,2 / 1,5 1,9 / 1,7 100 
nicht geriffelter 

Asphalt 
84,3 / 75,0 

Wiehler Straße - L320 3.811 1,2 / 1,5 1,9 / 1,7 50 
nicht geriffelter 

Asphalt 
78,1 / 68,9 
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5.3. Prognoseverfahren 

 

Die Ermittlung der Schallausbreitung erfolgt rechnergestützt durch das Immissionsprog-

noseprogramm "CadnaA 2021" der Firma DataKustik.  

 

Der Beurteilungspegel an den Immissionspunkten wird unter Berücksichtigung aller ge-

nannten Schallquellen als Summenpegel berechnet. Die Positionen der Emittenten ent-

sprechen den Vorgaben der Richtlinien, bzw. den durch die Gebäudeabmessungen. Da-

nach liegt die Emissionshöhe für Fahrzeugbewegungen nach RLS 19 bei 0,5 m über 

OK Boden. 

 

Die Immissionsaufpunkte liegen auf Mitte Fenster des jeweiligen Stockwerks. Eine Etage 

entspricht  h = 2,80 m. 

 

 

5.4. Berechnungsergebnisse 

 

Die Ergebnisse der einwirkenden Verkehrsgeräusche sind in den Anlagen 2 - 3 als far-

bige Schallausbreitungsmodelle für den Tages- und Nachtzeitraum dargestellt. Die In-

halte der einzelnen Anlagen ergeben sich wie folgt: 

 

Anlage 2: farbiges Schallausbreitungsmodell 

  Schallimmissionspegel Straßenverkehr 

  tagsüber, bezogen auf das 1.OG 

 

  Anlage 3: farbiges Schallausbreitungsmodell 

  Schallimmissionspegel Straßenverkehr 

  nachts, bezogen auf das 1.OG 

 

 

5.5. Bewertung der Berechnungsergebnisse 

 

Die Orientierungswerte sollen gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1 mit den Beurtei-

lungspegeln der Geräusche der Schallquellen verglichen werden. Gemäß Darstellung 

der farbigen Schallausbreitungsmodelle in den Anlagen 2 - 3 sind für den Straßenver-

kehr folgende Ergebnisse festzustellen: 

 

Im westlichen Bereich des Plangebietes sind zum Teil relativ hohe Beurteilungspegel 

von tagsüber bis zu Lr = 68 dB(A) sowie nachts bis zu Lr = 58 dB(A) an den Baugrenzen 

zu erwarten. Im östlichen Gebiet nehmen die Geräuscheinwirkungen jedoch deutlich ab, 

so dass ab einem Abstand von ca. 120 m zur Wiehler Straße Beurteilungspegel von 

Lr ≤ 55 dB(A) tags sowie Lr ≤ 45 dB(A) zur Nachtzeit zu erwarten sind.  
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Die Orientierungswerte der DIN 18005 werden somit im westlichen Plangebiet teilweise 

deutlich um bis zu 13 dB tags und nachts überschritten. Im östlichen Bereich des Plan-

gebietes werden die Orientierungswerte der DIN 18005 jedoch auch in großen Berei-

chen unterschritten, also eingehalten. 

 

Insofern sind im Weiteren Schallschutzmaßnahmen zur Reduzierung der Geräuschein-

wirkungen zu prüfen. 

 

 

6. Schallschutzmaßnahmen 

 

6.1. Aktive Schallschutzmaßnahmen 

 

Unter aktiven Lärmschutzmaßnahmen werden Maßnahmen verstanden, welche dazu 

beitragen, die Emission einer Geräuschquelle (im vorliegenden Fall der Straße) zu re-

duzieren. Hierzu zählen Mittel wie z. B.  

 

 Lärmschutzwände, 

 Lärmschutzwälle 

 und Kombinationen aus diesen, etc. 

 

Im vorliegenden Fall ist der Einsatz von Schallschutzwänden aufgrund des relativ be-

grenzten Bereiches mit direkter Angrenzung an die L320 sowie der geplanten Erschlie-

ßung über die Wiehler Straße nicht effektiv möglich. Durch die Unterbrechung der 

Schallschutzwand aufgrund der Anbindung der Planstraße wäre eine ausreichende Ab-

schirmung nicht gewährleistet. Durch eine Schallschutzwand entlang der Wiehler 

Straße, welche eine Höhe von 2,0 m über Straßenoberkante aufweist, können im west-

lichen Plangebiet Pegelreduzierungen von 2 - 5 dB, je nach Lage, erreicht werden. 

 

Schallschutzwälle sind aufgrund des deutlich größeren Platzbedarfes und der o. g. Ab-

hängigkeiten ebenfalls nicht effektiv geeignet, um die Geräuscheinwirkungen im Plan-

gebiet verträglich zu reduzieren. 

 

Aus diesem Grund werden im Weiteren zur Berücksichtigung passiver Schallschutz-

maßnehmen die maßgeblichen Außenlärmpegel zur Übernahme in die textlichen Fest-

setzungen zum Bebauungsplan ermittelt. 
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6.2. Passive Schallschutzmaßnahmen 

 

6.2.1. Allgemeines 

 

Unter passiven Schallschutzmaßnahmen versteht man bauliche Maßnahmen am Ge-

bäude, mit denen die anzustrebenden Innenpegel zur Sicherung von gesunden Wohn-

verhältnissen in schutzbedürftigen Räumen eingehalten werden.  

 

 

6.2.2. Maßgebliche Außenlärmpegel gemäß DIN 4109:2018-01 

 

In der DIN 4109-2:2018-01 Ziffer 4.4.5 werden die Festlegungen zur rechnerischen Er-

mittlung des maßgeblichen Außenlärmpegels aufgeführt. Danach ergibt sich der maß-

gebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-1:2018-01, 7.2,  

 

 Für den Tag aus dem zugehörigen Beurteilungspegel (06.00 - 22.00 Uhr) 

 

 Für die Nacht aus dem zugehörigen Beurteilungspegel (22.00 - 06.00 Uhr) plus 

Zuschlag zur Berücksichtigung der erhöhten nächtlichen Störwirkung (größeres 

Schutzbedürfnis in der Nacht); dies gilt für Räume, die überwiegend zum Schla-

fen genutzt werden können. 

 

Maßgeblich ist die Lärmbelastung derjenigen Tageszeit, die die höhere Anforderung 

ergibt. Die für die einzelnen Lärmemittenten berücksichtigten maßgeblichen Außenlärm-

pegel wurden zusammenfassend wie folgt angesetzt: 
 

La, Straße, tags =  Beurteilungspegel Straßenverkehr, tagsüber,  

zuzüglich +3 dB(A) gemäß Ziffer 4.4.5.2  

der DIN 4109-2:2018-01 

  

La, Straße, nachts =  Beurteilungspegel Straßenverkehr, nachts,  

zuzüglich +3 dB(A) gemäß Ziffer 4.4.5.2  

der DIN 4109-2:2018-01 

und +10 dB(A) Zuschlag zum Schutz des Nachtschlafs 

 

Nach energetischer Addition der o. g. maßgeblichen Außenlärmpegel ergibt sich die 

Darstellung der resultierenden maßgeblichen Außenlärmpegel getrennt für den Tag und 

die Nacht in den Anlagen 4 (Tag) und 5 (Nacht). 
 

Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bauschalldämm-Maße R’w,ges der 

Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen ergibt sich unter Berücksichtigung der 

unterschiedlichen Raumarten nach folgender Gleichung: 

 

R’w,ges = La - KRaumart 
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Dabei ist  

 

KRaumart  = 25 dB  für Bettenräume und Krankenanstalten und Sanatorien; 

 

KRaumart = 30 dB  für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 

Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches 

 

KRaumart  = 35 dB  für Büroräume und Ähnliches 

 

La    der resultierende maßgebliche Außenlärmpegel  

   nach DIN 4109-2:2018-01, 4.4.5.7 
 

 Die maßgeblichen Außenlärmpegel zur Ermittlung von R’w,ges gemäß DIN 4109:2018-01 

der Außenbauteile sind in den Anlagen 4 (Tag) und 5 (Nacht) bezogen auf die Höhe des 

2. OG (freie Schallausbreitung innerhalb des Plangebietes) dargestellt. 

 

Hinweise zur Lüftung: 

 
Die baulichen Maßnahmen an Außenbauteilen zum Schutz gegen Außenlärm sind nur 

dann voll wirksam, wenn die Fenster und Türen bei der Lärmeinwirkung geschlossen 

bleiben. Ein ausreichender Luftwechsel kann während der Tageszeit auch über die so-

genannte „Stoßbelüftung“ oder "indirekte Belüftung" über Nachbarräume sichergestellt 

werden.  

 

Zur Nachtzeit ist diese Lüftungsart nicht praktikabel, so dass bei Beurteilungspegeln 

über 45 dB(A) nachts für eine ausreichende Belüftung bei geschlossenen Fenstern und 

Türen zu sorgen ist, z. B. durch Fassadenlüfter oder mechanische Be- und Entlüftungs-

anlagen. Dabei ist zu gewährleisten, dass die durch die Schallschutzmaßnahmen er-

zielte Lärmdämmung nicht beeinträchtigt wird.  

 

 

7. Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan 

 

7.1. Maßgebliche Außenlärmpegel gemäß DIN 4109:2018-01 

 

Zum Schutz vor Außenlärm für Außenbauteile von Aufenthaltsräumen sind die Anforde-

rungen der Luftschalldämmung nach DIN 4109-1 "Schallschutz im Hochbau - Teil 1: 

Mindestanforderungen", Ausgabe Januar 2018 einzuhalten. Die erforderlichen gesam-

ten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R'w,ges der Außenbauteile von schutzbedürftigen 

Räumen ergeben sich nach DIN 4109-1 (Januar 2018) unter Berücksichtigung des maß-

geblichen Außenlärmpegels La gemäß Anlage 4 (Tag) und Anlage 5 (Nacht) für die freie 

Schallausbreitung und der unterschiedlichen Raumarten nach folgender Gleichung 

(Gleichung 6): 
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R'w,ges = La - KRaumart 

 

Dabei ist 

 

KRaumart  = 35 dB für Büroräume und Ähnliches; 

 

KRaumart  = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungs-

    räume in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und 

    Ähnliches; 

 

La     der maßgebliche Außenlärmpegel nach Punkt 4.4.5 der  

    DIN 4109-2 (Januar 2018) 

 

Mindestens einzuhalten sind: 

 

R'w   = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungs-

    räume in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büro-

    räume und Ähnliches. 

 

Für gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maße von R'w > 50 dB sind die Anforderungen 

aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen. 

 

Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R'w,ges sind in Abhän-

gigkeit vom Verhältnis der vom Raum aus gesehenen gesamten Außenfläche eines 

Raumes SS zur Grundfläche des Raumes SG nach DIN 4109-2 (Januar 2018), Glei-

chung 32 mit dem Korrekturwert KAL nach Gleichung 33 zu korrigieren. Für Außenbau-

teile, die unterschiedlich zur maßgeblichen Lärmquelle orientiert sind, siehe DIN 4109-2 

(Januar 2018) 4.4.1. 

 

Hinweise zur Lüftung: 

 
Die baulichen Maßnahmen an Außenbauteilen zum Schutz gegen Außenlärm sind nur 

dann voll wirksam, wenn die Fenster und Türen bei der Lärmeinwirkung geschlossen 

bleiben. Ein ausreichender Luftwechsel kann während der Tageszeit auch über die so-

genannte „Stoßbelüftung“ oder "indirekte Belüftung" über Nachbarräume sichergestellt 

werden.  

 

Zur Nachtzeit ist diese Lüftungsart nicht praktikabel, so dass nachts für eine ausrei-

chende Belüftung bei geschlossenen Fenstern und Türen zu sorgen ist, z. B. durch Fas-

sadenlüfter oder mechanische Be- und Entlüftungsanlagen. Dabei ist zu gewährleisten, 

dass die durch die Schallschutzmaßnahmen erzielte Lärmdämmung nicht beeinträchtigt 

wird. 
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8. Zusammenfassung 

 

Im vorliegenden Schalltechnischen Prognosegutachten wurden die Geräuscheinwirkun-

gen durch den Verkehrslärm auf das Plangebiet Nr. 96 "Auf der Acht" in Nümbrecht 

untersucht. 

 

Es ist festzustellen, dass teilweise von einem geräuschmäßig vorbelasteten Plangebiet 

gesprochen werden muss. Aktive Schallschutzmaßnahmen können aufgrund der ört- 

lichen Gegebenheiten sowie der geplanten Anbindung an die Wiehler Straße die 

Geräuscheinwirkungen nicht effektiv reduzieren. Insofern wurden die maßgeblichen 

Außenlärmpegel gemäß DIN 4109:2018-01 ermittelt und Vorschläge zur Übernahme in 

die textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan formuliert. 

 

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse sowie textlichen Festsetzungen zum Bebau-

ungsplan können die Planungen im Einklang mit den Anforderungen an den Schall- 

immissionsschutz weitergeführt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  B. Graner                      i. A. Penkalla 

 
 
 
 
 
 
 

Ohne Zustimmung der Graner + Partner Ingenieure GmbH  
ist eine auszugsweise Vervielfältigung des Gutachtens nicht gestattet. 

Dieses Gutachten besteht aus 15 Seiten und den Anlagen 1 - 5. 
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Anlage 1

Projekt-Nr.: 22132

Bebauungsplan 96

"Auf der Acht"

Nümbrecht

Situation:

Digitalisierter Lageplan

mit Darstellung der Immissionspunkte  

und Schallquellen 

Legende: 
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  Straße

  Haus

  Schirm

  Rechengebiet

Maßstab:    1:2000

Stand:        22.03.22

Bearbeiter: Dipl.-Wirt.-Ing. Penkalla
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Projekt-Nr.: 22132

Bebauungsplan 96

"Auf der Acht"

Nümbrecht

Situation: 

Farbige Rasterlärmkarte

Tag-Situation

Berechnungshöhe: 1.OG

Geräuscheinwirkungen durch Straßenverkehr

Legende: 

Beurteilungspegel gemäß DIN 18005 
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Projekt-Nr.: 22132

Bebauungsplan 96

"Auf der Acht"

Nümbrecht

Situation: 

Farbige Rasterlärmkarte

Nacht-Situation

Berechnungshöhe: 1.OG

Geräuscheinwirkungen durch Straßenverkehr

Legende: 

Beurteilungspegel gemäß DIN 18005 

 > 35.0 dB(A)

 > 40.0 dB(A)
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Stand:        22.03.22

Bearbeiter: Dipl.-Wirt.-Ing. Penkalla
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Projekt-Nr.: 22132

Bebauungsplan 96

"Auf der Acht"

Nümbrecht

Situation: 

Farbige Rasterlärmkarte

Tag-Situation

Berechnungshöhe: 1.OG

Geräuscheinwirkungen durch Straßenverkehr

Legende: 

maßgebl. Außenlärmpegel gemäß DIN 4109:2018-01
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Nümbrecht

Situation: 

Farbige Rasterlärmkarte

Nacht-Situation

Berechnungshöhe: 1.OG

Geräuscheinwirkungen durch Straßenverkehr

Legende: 

maßgebl. Außenlärmpegel gemäß DIN 4109:2018-01
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1 VORBEMERKUNGEN / VERANLASSUNG 

Die Gemeinde Nümbrecht stellt zurzeit den Bebauungsplan Nr. 96 – Bierenbachtal / Auf der Acht – 

gemäß §13 b BauGB für ein neues (Wohn-)Baugebiet auf.  

Aufgrund der im Umfeld des Untersuchungsbereichs bekannten Thematik des oberflächen- und ta-

gesnahen Bergbaus, wurde das IBL Institut für Bergbau Boden und Bauwerk Lisiecki, ö.b.u.v. SV, von 

der Gemeinde Nümbrecht – hier die BEG Nümbrecht GmbH - mit der Durchführung einer geotech-

nisch-markscheiderischen Bewertung einschließlich Grubenbildeinsichtnahme beauftragt. 

Die Auswertung der Grubenbilder und die daraus resultierende Empfehlung sind Gegenstand dieses 

Berichtes. 

2 ERGEBNISSE DER RECHERCHEN 

2.1 Geologische Situation und Lagerstätten 

Gemäß der geologischen Karte bestehen die quartären Deckschichten im Untersuchungsgebiet im 

Wesentlichen aus quartären Bachablagerungen und im Bereich von Talhängen aus Hangsedimenten 

(Hangschutt und Hanglehm). 

Diese Überlagerungsschichten werden von devonischem Grundgebirge unterlagert. 

Das Schichtstreichen folgt in etwa dem variszischem Generalstreichen (Südwest zu Nordost), wäh-

rend der Untersuchungsbereich fast vollständig auf dem Nordflügel des Stockheimer Sattels liegt und 

die Schichten demnach etwa in nordwestliche Richtung einfallen. 

Vom Hangenden zum Liegenden (Norden nach Süden) gehören die Gebirgsschichten im Untersu-

chungsbereich den gesichteten Unterlagen zufolge zur oberen und unteren Tonschiefer-Formation 

der Hobräcker Schichten der Eifel-Stufe (Mitteldevon) sowie den unterdevonischen Bensberger Schich-

ten (Ems-Stufe) an. 

Im Übergang zu den weiter südlich gelegenen Bensberger Schichten ist lokal verkarstungsfähiger ban-

kiger Massenkalk (Grenzkalk) zwischengelagert. Die im Untersuchungsbereich erschürften Eisenerze 

sind im Wesentlichen an diese Kalkvorkommen – vornehmlich an die des Grenzkalkes - gebunden. 

Darunter folgen die Bensberger Schichten, bei denen es sich um sandige Tonschiefer und Schluffsteine, 

lokal um quarzitische Sandsteine mit z.T. sehr hoher Festigkeit, handelt. Im Untersuchungsbereich 

sind die Bensberger Schichten verwittert und eine oxidische Eisen-Konkretion begünstigt, so dass lokal 

auch in diesen Schichten erzhaltige Lagerstättenbereiche vorhanden sein können. 

2.2 Nutzbare Lagerstätten 

Die im Untersuchungsraum vorkommenden Lagerstätten umfassen Erze. Die Lagerstätten unterglie-

dern sich in oberflächen- und tagesnah anstehende Ablagerungen sowie in Vorkommen in tieferen 

Schichten des Grundgebirges. 
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Die oberflächennahen und tagesnahen Ablagerungen sind lagerartig ausgebildet und sind auf eine 

tertiäre Bildungszeit zurückzuführen.  

Im Mitteldevon ebenfalls tages- und oberflächennah vorkommende Toneisensteinlager und deren 

enge Bindung an Kalksteinlager sowie deren immer wieder betonte geringe Tiefe und Ausdehnung, 

lassen die Vermutung aufkommen, dass jene Erze Verwitterungsrückstände sind, die sich taschenför-

mig im Kalk bildeten.  

Die Mächtigkeit der Lager schwankt zwischen einigen Zentimetern und 30 Metern. In der Mitte der 

Mulden, deren Tiefe durch den Bergbau bis zu 85 m nachgewiesen ist, findet sich gewöhnlich die 

größte Mächtigkeit, welche nach den Muldenrändern hin mehr und mehr abnimmt. In der geologi-

schen Karte wird konkret der Hinweis gegeben, dass diese Lagerstätten überwiegend an die im nörd-

lichen Untersuchungsbereich anstehenden Hobräcker Schichten gebunden sind.  

Durch diagenetische Bildung können jedoch auch in den tiefgründigen Verwitterungsschichten der 

unterdevonischen Schichten – Bensberger Schichten – lokal Toneisensteinvorkommen gebildet wor-

den sein. 

Bei den tiefen Lagerstätten handelt es sich um Erzgänge (Ganglagerstätten), die sich durch minerali-

sierte, aus größeren Tiefen aufsteigenden Lösungen oder Gasen, bildeten. Derartige Ganglagerstät-

ten sind für den kleinräumigen Untersuchungsbereich nicht verzeichnet und aufgrund fehlender Hin-

weise auf Störungszonen nicht bekannt. 

2.3 Hinweise auf bergbauliche Aktivitäten, historischer Abriss 

Erste dokumentierte Hinweise auf Abbautätigkeiten im Umfeld der Gemeinde Nümbrecht reichen bis 

in das 16. Jahrhundert zurück. Leider sind die wenigsten Aktivitäten und Hinterlassenschaften doku-

mentiert.  

Erst mit Einführung des Preußischen Berggesetzes im Jahr 1865 wurde eine Aufzeichnungspflicht er-

lassen. Jedoch waren im 19. Jahrhundert nur noch wenige Gruben in Betrieb, die teilweise kartiert 

wurden.  

Die Flächen des B-Planes befinden sich grenzständig zu bekannten bergbaulich belegten Flächen, die 

unmittelbar nordwestlich und östlich anschließen. Bei den erkennbaren geführten Abbautätigkeiten 

ist aufgrund der Darstellung in der Hauptgrundkarte im Wesentlichen davon auszugehen, dass es sich 

um Tagebau handelt. Entsprechende Signaturen finden sich auch in der Grundkarte wieder. 

Insgesamt liegt der Untersuchungsbereich über dem erloschen Bergwerksfeld „Goldener Trog“, wel-

ches aus den ehemaligen Bergwerken „Atzenhagen“ und „Hübig“ konsolidiert worden war. Eigentü-

mer war Heinrich Gericke aus Mühlheim/Ruhr. 1877 wurden die Bergwerke durch das Bankhaus Jo-

nas Cahn aus Bonn erworben und gingen 1935 in das Eigentum der Gewerkschaft Gillberg der Man-

nesmann-Röhrenwerke, Düsseldorf, über. 1958 wurde die Erzbergbau-Siegerland A.G. – Betzdorf als 

Besitzerin angegeben. 1962 und 1963 wurde der Besitz auf die Gewerkschaft Eisenstein umgeschrie-

ben. Seit 1967 hat die Firma Eisenbergbau Siegerland-Betzdorf wieder die Besitzrechte über die meis-

ten Gruben des Leipziger Bankvereins übernommen [1]. Eine heutige Rechtsnachfolgerin ist nach  [4] 

nicht bekannt.  
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Hinweis auf umfangreiche bergbauliche Tätigkeiten liefert u.a. NEHLS [1], S. 311: 

„Zwischen Bierenbachtal und Hübender lagen die Gruben „Goldener Trog“ und „Atzenha-

gen“. Beide Bergwerke waren durch einen in der Schlucht unterhalb des Hofes Pfaffenberg 

angesetzten, in südöstliche Richtung mit vielen Krümmungen aufgefahrenen Stollen ge-

löst. Derselbe kam bei 600 m Länge, 20 m unter dem Tiefsten der Atzenhagener Mulde in 

58 m Teufe ein und unterfuhr bei 1.126 m Länge auf der Grube Goldener Trog in 26 m 

Teufe das Flötz auch vollständig.“  

Ein Abschnitt des Stollens verläuft unterhalb des nördlichen Rands des Plangebietes in unbekannter 

Teufe. Ebenso vage ist die Einwirkungsrelevanz der im nordöstlichen Bereich hineinragenden mit 

bergbaulichen Aktivitäten belegten Flächen.  

Für eine bessere Übersicht sind ist das markante bergbauliche Inventar vom IBL durchnummeriert 

und für den Bebauungsplan Nr. 96 hervorgehoben. 

Tabelle 2.1 Zusammenstellung verzeichneter bergbaulicher Hinterlassenschaften 

OZ /Nummer Bezeichnung Abbauzustand / Teufe bekannte Relikte 

1 Stollen Goldener Trog unbekannt - 

2 Erzlagerstätte Abbauflächen - 

Auf die Lagerstätten außerhalb des Plangebietes wird im Rahmen dieses Gutachtens nicht näher ein-

gegangen.  

2.3.1 Ordnungszahl 1: Stollen Goldener Trog 

Das Stollenmundloch befindet sich etwa 1.100 m weiter nordöstlich des Plangebietes. Demnach liegt 

der hier das Plangebiet unterquerende Stollenabschnitt etwa in dem weiter oben beschriebenen Be-

reich, vermutlich in einer Teufe von etwa 26 m unter GOK. Die Tiefenlage ist jedoch nicht abschlie-

ßend bekannt. Nach allgemeiner Lehrmeinung wirkt ein Stollen auf die Tagesoberfläche ein, wenn die 

Felsüberdeckung über der Firste das Drei- bis Fünffache seiner Höhe unterschreitet.  

Aufgrund fehlender zuverlässiger Höhen und Tiefenangaben ist der Einflussbereich vorläufig in die 

Risikogruppe I einzustufen, siehe weiter unten. 

2.3.2 Ordnungszahl 2: Erzlagerstätte 

Erzlager, unbekannt, reicht wenige Meter in das Plangebiet. Abbau im Übergangsbereich der Fels-

oberfläche vom Mitteldevon zum Unterdevon, vermutlich Pingen- und Tagebau. Anthropogene Auf-

füllungen und Umlagerungen sowie Lockermassen im tagesnahen Bereich werden als wahrscheinlich 

eingestuft. Tagesnaher Bergbau ist theoretisch möglich und vorhanden. 
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3 BEWERTUNGSGRUNDLAGEN 

Zur Bewertung von Risiken im Hinblick auf die Einwirkungs- und Nachwirkungsrelevanz bergbauli-

cher Hinterlassenschaften sowie zur Abschätzung der möglicherweise zu tätigenden Anpassungs- 

und Sicherungsmaßnahmen und Risikopotentiale, ist der Begriff „Bergbau“ bzw. „Lagerstätte“ in ent-

sprechende „Tiefenkategorien“ aufzugliedern. 

3.1 Tiefer Bergbau 

nicht vorhanden, nicht relevant 

3.2 Oberflächennaher und tagesnaher Bergbau 

Anders als im Tiefenbergbau können durch Bergbau bedingte Hohlräume und Lockermassen im ta-

gesnahen und oberflächennahen Bereich - bruchauslösender Bergbau - zeitlich unbegrenzte Auswir-

kungen (Setzungen, Sackungen, Tagesbrüche) hervorrufen, so dass mit zunehmendem zeitlichen Ab-

stand zu den Abbautätigkeiten die Wahrscheinlichkeit einer Aus- oder Einwirkung auf die Tagesober-

fläche zunehmen kann. 

Während bei der Betrachtung der Standsicherheit der Tagesoberfläche i.d.R. nur der tagesnah ge-

führte Bergbau (bis in Tiefen von rd. 30 m – lokal auch tiefer – unter der Festgesteinsoberkante) eine 

nennenswerte Einfluss- und Nachwirkungsrelevanz ausübt, geht von dem oberflächennahen Bergbau 

(Tiefenhorizont ab rd. 30 m bis 100 m unter Festgesteinsoberkante) aufgrund der größeren Überde-

ckung i.d.R. ein niedrigeres Einwirkungspotential in Form von Setzungen aus. 

Bei dem ein- und nachwirkungsrelevanten Bergbau ist ferner zwischen geordnetem kartierten Abbau 

und sogenanntem „wilden Bergbau“ zu unterscheiden, siehe nachfolgendes Kapitel. Eine systemati-

sche Kartierung der offiziell geordnet geführten Abbautätigkeiten erfolgte erst mit Einführung des 

preußischen Berggesetzes im Jahr 1865 und der damit verbundenen Aufzeichnungspflicht.  

3.3 Uraltbergbau / Wilder Bergbau 

Etwaiger vor Einführung der Aufzeichnungspflicht geführter Bergbau wird dem Uraltbergbau zuge-

rechnet. 

Auch nach 1865 sowie infolge der Kriegseinflüsse und Notstandszeiten kann Abbau - trotz Aufzeich-

nungspflicht - in nicht verzeichneten Bereichen in tiefen, oberflächennahen und tagesnahen Zonen 

stattgefunden haben.  

Dieser Abbau wird zum sogenannten „wilden“ bzw. „widerrechtlich geführten“ Bergbau gerechnet 

und kann noch einwirkungsrelevant sein. 

Eine Beurteilung, ob wilder Bergbau im Betrachtungsraum stattgefunden hat, kann auf Grundlage der 

vorliegenden Unterlagen nicht hinreichend erfolgen, da den Aufzeichnungen keine etwaigen Hin-

weise (verzeichnete Tagesbrüche, o.ä.) zu entnehmen sind. 



Projektnummer: 22733

BEG Nümbrecht GmbH  
Risikomanagement Bierenbachtal/Auf der Acht  © IBL 2022 
Risikoabschätzung Bergbau | Bebauungsplan Nr. 96 Seite 8 | 11 

3.4 Bewertungskriterien für den nachwirkungsrelevanten Bergbau 

Zur Beurteilung von Risiken und Schadenspotentialen aus bergbaulichen Hinterlassenschaften exis-

tiert eine Vielzahl von einschlägiger Literatur, Veröffentlichungen und Empfehlungen, insbesondere 

aus dem Arbeitsfeld des Arbeitskreises AK 4.6 Altbergbau der DGGT (Deutsche Gesellschaft für Ge-

otechnik e.V.) sowie der Westfälischen Berggewerkschaftskasse (WBK). 

Diese Bewertungsmatrizen und Empfehlungen zielen darauf ab, das Risikopotential von möglichen 

Schadensereignissen unter Berücksichtigung der Nutzung der Tagesoberfläche einzustufen, verglei-

chen und bewerten zu können.  

Gemäß Empfehlungen der DGGT schließen sich die nachfolgend tabellarisch dargestellten möglichen 

Einstufungen in Risikoklassen (Risikoklassen I bis IV) an. Für diese Risikoklassen werden im Anschluss 

entsprechende Handlungsempfehlungen seitens des Gutachters ausgearbeitet. 

Abbildung 1 Risikomatrix nach Meier, G. 

 sehr wahrscheinlich IV III II I

 wahrscheinlich IV IV III II

 wenig wahrscheinlich IV IV IV III

 praktisch unmöglich IV IV IV IV

unbedeutend klein hoch sehr hoch
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4 RISIKOABSCHÄTZUNG 

Nachfolgend werden die Risiken in Bezug auf die altbergbauliche Situation im Einzelnen qualifiziert 

und quantifiziert.  

Sofern tatsächlich bergbaulichen Hinterlassenschaften vorhanden sind, ist mit unterschiedlichem Ri-

sikoniveau grundsätzlich mit folgenden Aus- und Nachwirkungen zu rechnen,  

 großräumige Setzungen durch locker gelagerte Auffüllungen 

 lokale Setzungen durch Erosions- und Verwitterungsprozesse sowie durch locker gela-
gerte Auffüllungen  

 Senkungen und Setzungen im Bereich aufgelockerter Verfüllbereiche und Auflocke-
rungszonen oberhalb von Abbaubereichen 

 Senkungen und Setzungen durch Zubruchgehen verlassener Abbaubereiche 

 Tagesbrüche im Bereich verlassener Hohlräume (TGB-Risiko) 

 Tagesbrüche, Setzungen- und Senkungen durch Suffosionserscheinungen  

 Tagesbrüche und Absinken der Oberfläche im Bereich verlassener Schächte 

Ausweislich der eingesehenen Unterlagen ist zwar im unmittelbaren Umfeld des Untersuchungsbe-

reichs massiver nachwirkungs- und einflussrelevanter tagesnaher Bergbau verzeichnet. 

Im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 96 liegen – vereinzelt - verzeichnete Hinweise auf ehemals ge-

führte Abbautätigkeiten vor. Diese Bereiche sind gesondert im Lageplan gekennzeichnet. 

Das Risiko der Eintrittswahrscheinlichkeit vorgenannter möglichen Aus- und Nachwirkungen wird 

aus gutachterlicher Sicht als „wahrscheinlich“ eingestuft. 

Das mögliche Schadensausmaß wäre jedoch im Bereich künftiger Bebauung als „sehr hoch“ einzustu-

fen, während außerhalb von Erschließungs- und Bebauungsbereichen (Grünflächen) das Schadens-

ausmaß als „klein“ eingestuft werden kann. 

Insgesamt ergibt sich für die Erweiterungsfläche vorläufig eine Einstufung in die Risikoklassen I, II und 

IV, zu den Empfehlungen siehe nachfolgendes Kapitel. 

In der Anlage 1 findet sich einer Darstellung der vorläufigen Risikobereiche. 
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5 ZUSAMMENFASSUNG UND EMPFEHLUNGEN 

Ausweislich der eingesehenen und ausgewerteten Unterlagen ist im Nahbereich des Untersuchungs-

raums massiver nachwirkungs- und einflussrelevanter oberflächen- und tagesnaher Bergbau ver-

zeichnet, deren Gefährdungsbereiche teilweise in das Planungsgebiet ragen. Ferner befindet sich ver-

mutlich ein Stollenabschnitt des Stollens Goldener Trog im Planungsbereich. 

Bei dem festgestellten und vermuteten Bergbau handelt es sich insgesamt um altbergbauliche Tätig-

keiten deutlich vor dem Jahr 1900. Diese Tätigkeiten sind dem sogenannten Alt- und Uraltbergbau 

zuzuordnen, für die es nach Auskunft der Bezirksregierung Arnsberg keine Rechtsnachfolger gibt.  

Insgesamt sind zwei Risikogruppen herausgearbeitet worden, für die folgende Empfehlungen vorläu-

fig gelten: 

Tabelle 5.1 Übersicht Risikoklassen und empfohlene Maßnahmen 

Risikoklasse Empfohlene Maßnahmen bzw. Handlungsbedarf 

I dringender Erkundungs- und ggf. Sicherungs- bzw. Sanierungsbedarf vorhanden

II 
Erkundungs- und ggf. Sicherungs- bzw. Sanierungsbedarf 
Überwachungsbedarf vorhanden

IV 
kein Erkundungs-, Sicherungs- bzw. Sanierungsbedarf 
Überwachungsbedarf im Einzelfall möglich

Für Flächen innerhalb der Risikoklasse I und II wird konkret empfohlen, Erdarbeiten von einem aner-

kannten Sachverständigen für Altbergbau begleiten und Aushubsohlen auf mögliche bergbauliche 

Hinweise überprüfen zu lassen. Eine Vorerkundung mittels z.B. Sondierungen und/oder Bohrungen 

kann ebenfalls zielführend sein. 

Für die Risikoklasse IV werden keine weiteren Maßnahmen empfohlen, obwohl Restrisiken auch für 

diese Flächen nicht ausgeschlossen werden können. Daher sollten Abnahmen von Aushubsohlen 

durch einen Sachverständigen für Altbergbau erfolgen, um mögliche Restrisiken, die sich auch be-

nachbarte Flächen auswirken können, auszuschließen. 

Die vom IBL gekennzeichneten Flächen stellen nur eine ungefähre Ausdehnung der Risikobereiche 

auf Grundlage von Extrapolationen und der geringen Datenlage dar. In Abhängigkeit von den tatsäch-

lichen Gegebenheiten, die durch vorlaufende Erkundungsarbeiten und / oder baubegleitende Maß-

nahmen durch den Fachgutachter zu konkretisieren sind, können diese Bereiche in der Ausdehnung 

starken Schwankungen unterworfen sein. 
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Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass  

 das Risiko von wildem und verzeichnetem Bergbau quantifiziert wurde 

 in weiten Teilen das Vorhandensein von bergbaulichen Hinterlassenschaften als gering 
wahrscheinlich eingestuft wird 

 für die Ermittlung der weiteren konkreten Risiken ergänzende Recherchen, Auf-
schlüsse und Erkundungen mittels z.B. Such- und Erkundungsarbeiten durchgeführt 
werden müssen 

Für weitere Fragen in geotechnisch-markscheiderischer Hinsicht, Abstimmungen, Erörterungster-

mine, Ergänzungsplanung und ggf. Teilnahme an Bürgerterminen, steht das IBL mit öffentlich bestell-

tem und vereidigtem Sachverstand jederzeit gerne zur Verfügung.  

Sollten sich nennenswerte Änderungen am hier zu Grunde gelegten Bebauungsplan oder den ge-

troffenen Annahmen ergeben, so ist die Gültigkeit der hier getroffenen Empfehlungen zu überprüfen 

und der Gutachter zu einer ergänzenden Stellungnahme aufzufordern. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.  

Institut für Bergbau 
Boden und Bauwerk Lisiecki 

Dipl.-Ing. Burkhard R. Lisiecki 
Beratender Ingenieur 

ö.b.u.v. SV der Bez.-Reg. 
Arnsberg für Altbergbau 

ANLAGENVERZEICHNIS 

Anlage 1 Lageplan der Risikobereiche 

Lisiecki
Li+öbuv
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